
POLICY BRIEF
Nr. 11 · Policy Brief WSI · 06/2017

STELLUNGNAHME 
zur Anhörung im Ausschuss für Arbeit und Soziales des Deutschen 
Bundestages zum Thema „Fünfter Armuts- und Reichtumsbericht 
der Bundesregierung“ (Drucksachen 18/11980, 18/11796, 18/9666, 
18/12557) 

Anita Tiefensee



Policy Brief WSI Nr. 11 · Seite 2

WEITERENTWICKLUNGSPOTENZIAL 
DER BERICHTSLEGUNG
Weiterentwicklungspotenzial für zukünftige Ar-
muts- und Reichtumsberichte der Bundesregie-
rung besteht vor allem im Bereich der Datenlage 
und inhaltlich in der gemeinsamen Betrachtung 
von Einkommen, Vermögen und Vermögensüber-
tragungen, also Erbschaften und Schenkungen, so-
wie deren zukünftigen Entwicklungen.

Der fünfte Armuts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung spricht, wie auch bereits die 
Vorgängerberichte, offen an, dass die Datenla-
ge gerade im Bereich Reichtum nicht optimal ist. 
Generell betrifft dies die oberen 1 Prozent der Ein-
kommens- und Vermögensverteilung. Zudem sind 
grundsätzlich nur sehr spärlich Informationen zu 
Erbschaften und Schenkungen auswertbar. Dies 
ist insofern ein Problem, als hohe Einkommen 
und Vermögen mit überdurchschnittlichen Entfal-
tungs- und Gestaltungsmöglichkeiten einhergehen 
(BMAS 2017) und deshalb gerade die Politik ein 
Interesse daran haben sollte, über die Verteilung 
am oberen Rand informiert zu sein, aber auch die 
Gesellschaft insgesamt hat ein Recht auf diese In-
formation. Hinzu kommt in den letzten Jahren die 
Diskussion um verstärkt leistungslos erworbenen 
Reichtum durch Erbschaften und Schenkungen. 
In dieser Form erworbener Reichtum gepaart mit 
sehr großer Ungleichheit kann die Akzeptanz in die 
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung dezimieren 
(BMAS 2017). Die unzureichende Datenlage gilt es 
deshalb endlich und nachdrücklich von politischer 
Seite anzugehen. Das im Rahmen der Berichts-
legung erstellte Gutachten des ZEW (2015) fasst 
mögliche Verbesserungsvorschläge im Bereich des 
oberen Rands der Einkommens- und Vermögens-
verteilung sowie bei Erbschaften und Schenkungen 
zusammen. Die größten Forschungslücken würde 
eine amtliche Erfassung der nicht-steuerpflichtigen 
Fälle von Erbschaften und Schenkungen sowie aller 
Vermögenswerte schließen. 

Ein wichtiger inhaltlicher Aspekt, der in zukünf-
tigen Armuts- und Reichtumsberichten der Bun-
desregierung berücksichtigt werden muss, ist die 
gemeinsame Betrachtung von Einkommen und 
Vermögen sowie Erbschaften und Schenkungen. 
Denn eine umfassende Bewertung der materiel-
len Lage von Menschen kann nur unter Berück-
sichtigung aller drei Größen erfolgen. Dabei gilt 
es gesellschaftliche Gruppen sowie Regionen in 
Deutschland zu identifizieren, die in mehreren der 
genannten Dimensionen materiell benachteiligt 
bzw. privilegiert sind. Des Weiteren gilt es, neben 
dem aktuellen Stand eine Betrachtung über die Zeit 
und gerade auch von möglichen zukünftigen Ent-
wicklungen abzuschätzen. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Diese Stellungnahme beurteilt den Fünften Armuts- 
und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Dabei 
wird neben einer Einordung des aktuellen Stands 
der Berichtslegung, Weiterentwicklungspotenzial 
aufgezeigt und auf Basis der gegenwärtigen Ergeb-
nisse notwendige Politikmaßnahmen erörtert. Der 
Schwerpunkt der Stellungnahme liegt dabei im Be-
reich Reichtum. 

AKTUELLER STAND DER 
BERICHTSLEGUNG
Seit der Jahrtausendwende muss jede Bundesre-
gierung einmal in der Legislaturperiode zum aktu-
ellen Stand bzw. der Entwicklung von Armut und 
Reichtum und den damit einhergehenden Teilha-
bechancen in unserer Gesellschaft berichten und 
Stellung beziehen. Die Armuts- und Reichtums-
berichte der Bundesregierung sind inzwischen zu 
einem zentralen und nicht mehr wegzudenkenden 
Bestandteil der Debatte um materielle Verteilung 
und sozialer Ungleichheit geworden. Ergänzt wird 
die öffentliche Diskussion durch weitere Berichte 
zum Beispiel vom Paritätischen Gesamtverband 
(2017), dem Deutschen Gewerkschaftsbund (2016) 
oder dem WSI (Spannagel 2016). Durch diese Kom-
bination entsteht ein umfängliches Bild zur aktu-
ellen Verteilungslage in Deutschland. Aufbauend 
darauf kann und muss eine Debatte zu nötigen Po-
litikmaßnahmen geführt werden. 

Seit der Veröffentlichung des ersten Armuts- und 
Reichtumsberichts der Bundesregierung im Jahr 
2001 ist der Erstellungsprozess kontinuierlich ver-
bessert worden. Der aktuelle Bericht ist dabei von 
besonderer Transparenz geprägt. Auf der Internet-
seite http://www.armuts-und-reichtumsbericht.de 
werden neben allen Berichten, alle wissenschaftli-
chen Studien, die im Rahmen der Berichtslegung 
in Auftrag gegeben wurden, sowie die Indikatoren 
übersichtlich bereitgestellt. Zudem hat ein breites 
wissenschaftliches Gutachtergremium den Erstel-
lungsprozess begleitet. 

Die Schwerpunktsetzung der ersten Berichte lag, 
u.a. aufgrund der Datenlage, im Bereich der Armut 
und vor allem auf den Einkommen der Menschen 
in Deutschland. Die letzten Berichte haben ver-
stärkt auch Reichtum und das private Vermögen 
in den Blick genommen. Dies ist eine eindeutige 
Verbesserung der Berichtslegung, denn die materi-
elle Verteilung in Deutschland kann nur so umfäng-
lich beurteilt werden. Allerdings besteht in einigen 
Bereichen der Berichtslegung immer noch erheb-
liches Weiterentwicklungspotenzial – auf dieses 
wird im Folgenden näher eingegangen. 
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beiden Prinzipien, dann sind folgende drei Politik-
maßnahmen zentral:

– Kostenlose Bildung. Bildung dient nicht nur 
der materiellen Absicherung und bietet Schutz 
vor Armut durch den Zugang zu gut entlohnter 
Erwerbsarbeit, sondern ist der Schlüssel für vol-
le gesellschaftliche Teilhabe. Gerade der (wei-
tere) Ausbau der frühkindlichen Bildung ist hier 
ein zentraler Punkt. 

– Progressive Besteuerung von Kapitalerträ-
gen. Arbeit und Kapital müssen wieder im glei-
chen Maße im Rahmen der persönlichen Ein-
kommensteuererklärung progressiv besteuert 
werden, vor allem da höhere Einkommen sehr 
häufig aus Kapitalerträgen bestehen. 

– Progressive Erbschaft- und Schenkungsteuer 
auf alle Vermögenswerte. Vermögensüber-
tragungen sind leistungslos erworbenes Ein-
kommen. Gerade hohe Übertragungen sollten 
deshalb besteuert werden. 

Diese Maßnahmen tragen alle zur Umverteilung 
von materiellen und immateriellen Ressourcen bei 
und sind ein Baustein für mehr Leistungsgerechtig-
keit und Chancengleichheit in unserer Gesellschaft. 

GEGENWÄRTIGE ERGEBNISSE UND 
POLITIKMASSNAHMEN
Im Bereich Reichtum sind im fünften Armuts- und 
Reichtumsbericht der Bundesregierung drei Punkte 
zentral: 

– Die Reichtumsquote  1 gemessen am verfügba-
ren Einkommen  2 ist seit 1995 von 6,1 Prozent 
auf 8,2 Prozent im Jahr 2014 gestiegen. Die Ar-
mutsrisikoquote  3 ist im gleichen Zeitraum von 
11,6 Prozent auf 15,8 Prozent gestiegen. Somit 
ist die Ungleichheit im Bereich Einkommen ins-
gesamt gestiegen (Gini-Koeffizient  4 1995: 0,256; 
2014: 0,290). 

– Die Nettoprivatvermögen  5 sind deutlich unglei-
cher verteilt als das verfügbare Einkommen. Die 
oberen 10 Prozent der Haushalte verfügen ak-
tuell über fast 60 Prozent des gesamten Vermö-
gens, die untere Hälfte besitzt fast nichts oder 
ist sogar verschuldet. 

– Das steuerlich erfasste Erbschafts- und Schen-
kungsvolumen ist in den letzten Jahren ge-
stiegen. Erbschaften und Schenkungen stellen 
in Westdeutschland im Jahr 2010 ein Drittel 
des Privatvermögens. Schaut man sich nur die 
Haushalte an, die bereits einen Transfer erhalten 
haben, sind es über 50 Prozent (Westermeier, 
Tiefensee, Grabka 2016).  6 

Diese Ergebnisse basieren für das Einkommen 
und Vermögen, wie bereits angesprochen, auf 
Datengrundlagen, die vor allem den oberen Rand 
der Verteilung nicht umfänglich erfassen. Die ge-
nannten Zahlen stellen somit eher eine Untergren-
ze der tatsächlichen Verhältnisse dar. In Bezug auf 
Vermögen ist somit aktuell eine große Ungleichheit 
festzustellen und bei den Einkommen eine über die 
Zeit gestiegene. Hinzu kommt, dass Erbschaften 
und Schenkungen in den letzten Jahren an Bedeu-
tung gewonnen haben – gerade sie bedrohen die 
Chancengleichheit und Leistungsgerechtigkeit in 
Deutschland. Meinen wir es also ernst mit diesen 

1   Definition: Personen mit mehr als 200 Prozent des mittle-
ren Einkommens (Median).

2   Definition: Alle Einnahmen von Personen und privaten 
Haushalten nach Abzug von Steuern und Sozialbeiträgen, 
inklusive Transferzahlungen.

3   Definition: Personen mit weniger als 60 Prozent des mitt-
leren Einkommens (Median). 

4   Definition: Der Gini-Koeffizient nimmt Werte zwischen 0 
und 1 an; bei 0 besitzen alle Personen gleich viel und bei 1 
besitzt eine Person alles und alle anderen nichts.

5   Definition: Sachvermögen + Finanzvermögen 
– Verbindlichkeiten.

6   Ergänzt wird dieses Bild von einer nicht repräsentativen 
Studie von Lauterbach et al. (2016), die für zwei Drittel 
der befragten, sehr vermögenden Haushalte (frei verfüg-
bares Geldvermögen von mindestens 1 Million Euro) Erb-
schaften und Schenkungen als relevanten Grund für ihren 
Vermögensreichtum identifizieren. 
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